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Erwägungen
E. 1
1.1Die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts für die Beurteilung des Rekurses ergibt sich aus dem Überweisungsbeschluss des Präsidialdepartements vom 3. Juni 2020 sowie aus § 42 des Gesetzes betreffend die Organisation des Regierungsrates und der Verwaltung (Organisationsgesetz [OG, SG 153.100]) und den Bestimmungen der §§ 10 und 12 des Gesetzes über die Verfassungs- und Verwaltungsrechtspflege (VRPG, SG 270.100). Zuständig ist das Dreiergericht (§ 92 Abs. 1 Ziff. 11 des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG, SG 154.100]).
E. 1.2
1.2.1Angefochten ist ein Zwischenentscheid des JSD, mit dem dieses das Gesuch des Rekurrenten um Wiederherstellung bzw. Gewährung der aufschiebenden Wirkung des Rekurses abgewiesen hat. Gemäss § 10 Abs. 2 des VRPG sind Zwischenverfügungen nur dann selbständig anfechtbar, wenn sie für den Rekurrenten einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken können. Einen solchen Nachteil begründet nach der Praxis des Verwaltungsgerichts die Verweigerung der Wiederherstellung bzw. Gewährung der aufschiebenden Wirkung (vgl. statt vieler VGE VD.2016.213 vom 10. Januar 2017 E. 1.2; mit Hinweisen).
1.2.2Der Rekurrent ist als Adressat des angefochtenen Entscheids von diesem unmittelbar berührt und hat mit dem Gesagten ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Abänderung. Um schutzwürdig zu sein, muss das Rechtsschutzinteresse des Rekurrenten grundsätzlich aktuell sein (Wullschleger/Schröder, Praktische Fragen des Verwaltungsprozesses im Kanton Basel-Stadt, BJM 2005, S. 277, 292). Vom Erfordernis der Aktualität des Interesses kann indes abgesehen werden, wenn sich die mit dem Rekurs aufgeworfenen grundsätzlichen Fragen jeweils unter gleichen oder ähnlichen Umständen wieder stellen könnten, ohne dass im Einzelfall rechtzeitig eine richterliche Prüfung stattfinden könnte (BGE 138 II 42 E. 1.3 S. 45, 136 II 101 E. 1.1 S. 103, 135 I 79 E. 1.1 S. 81, 131 II 670 E. 1.2 S. 674; BGer 6B_729/2018 vom 26. September 2018 E. 1.2; vgl. auchStamm, Die Verwaltungsgerichtsbarkeit, in: Buser [Hrsg.], Neues Handbuch des Staats- und Verwaltungsrechts des Kantons Basel-Stadt, Basel 2008, S. 477, 500). Dies gilt in gleichem Masse für das verwaltungsinterne Rekursverfahren (vgl.Schwank, Das verwaltungsinterne Rekursverfahren im Kanton Basel-Stadt, in: Buser [Hrsg.], Neues Handbuch des Staats- und Verwaltungsrechts des Kantons Basel-Stadt, Basel 2008, S. 435, 447, mit Hinweisen). Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung hat sich die nachträgliche Überprüfung einer gegenstandslos gewordenen Anordnung auf die in Zukunft mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit erneut stellenden Streitfragen zu beschränken. Die Rechtsmittelinstanz beurteilt, unter Ausserachtlassen der zufälligen Modalitäten des obsolet gewordenen Falles, die streitigen Grundsatzfragen, wobei sich der Klärungsbedarf aber aufgrund der individuellen, potentiell wiederholbaren Situation des Beschwerdeführers bestimmt (BGE 131 II 670 E. 1.2 S. 674, 127 I 164 E. 1a und E. 6a S. 183; BGer 2P.34/1993 vom 28. Januar 1994 E. 5f., publiziert in: ZBl 95/1994 S. 300, BGer 2A.258/2000 vom 27. Oktober 2000 E. 2b f.).
Vorliegend bestreitet die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung den Bestand eines aktuellen Rechtsschutzinteresses des Rekurrenten. Sie verweist darauf, dass der Straf- und Massnahmenvollzug die Einweisung des Rekurrenten in die Sicherheitsabteilung A der JVA X zwischenzeitlich überprüft und mit Verfügung vom 9. Juni 2020 eine Verlängerung dieser Massnahme für längstens drei Monate bis zum 4. September 2020 verfügt habe. Damit sei die Einweisungsverfügung vom 11. Dezember 2019 hinfällig geworden und auch das Rechtsschutzinteresse des Rekurrenten an der Überprüfung des Entzugs der aufschiebenden Wirkung dahingefallen.
Darin kann der Vorinstanz nicht gefolgt werden. Mit der neuen Verfügung des Straf- und Massnahmenvollzugs vom 9. Juni 2020, mit welcher die Einweisung des Rekurrenten in die Sicherheitsabteilung wiederum verlängert worden ist, wurde einem allfälligen Rekurs wiederum die aufschiebende Wirkung entzogen. Da aus Gründen der Verhältnismässigkeit die Einweisungen in die Sicherheitsabteilung jeweils zeitlich begrenzt werden müssen, erscheint eine Anfechtung der Verweigerung der Widerherstellung der aufschiebenden Wirkung zumindest unter der Geltung des bisher anwendbaren Rechts (vgl. unten E. 1.5 in fine) kaum möglich. Da nicht ausgeschlossen ist, dass ein Verbleib des Rekurrenten in der Sicherheitsabteilung A auch über den 4. September 2020 erfolgen wird, hat der Rekurrent ein schutzwürdiges Interesse an der Beurteilung des vorliegenden Rekurses (vgl. auch VGE VD.2016.213 vom 10. Januar 2017 E. 1.3). Er ist deshalb gemäss § 13 Abs. 1 VRPG zum Rekurs legitimiert, so dass auf den rechtzeitig erhobenen und begründeten Rekurs einzutreten ist.
1.3Mit seinem Rekurs beantragt der Rekurrent nicht nur die Aufhebung und Abänderung des angefochtenen Entscheides, sondern stellt darüber hinaus auch eine Vielzahl von Feststellungsbegehren.
1.3.1Für das Eintreten auf ein Feststellungsbegehren bedarf es gemäss § 13 Abs. 1 VRPG eines schutzwürdigen Interesses (vgl. VGE VD.2017.86 und VD.2017.175 vom 24. November 2017 E. 1.3.1, VD.2016.228 vom 19. Juli 2017 E. 1.2.4, mit Hinweisen). Feststellungsbegehren sind dabei in aller Regel subsidiärer Natur und daher nur zulässig, wenn dem Anliegen der betroffenen Person nicht durch eine Leistungs- oder Gestaltungsverfügung entsprochen werden kann und die betroffene Person ohne eine vorgängige Feststellung einen unzumutbaren Nachteil erlitte (VGE VD.2019.131 vom 2. Juni 2020 E. 1.2.1.1., VD.2018.127 vom 13. Januar 2019 E. 1.2.3;Wullschleger/Schröder, a.a.O., S. 277, 297;Rhinow/Koller/Kiss/Thurnherr/Brühl-Moser, a.a.O., N 1279 ff.; AGE 622/2009 vom 25. August 2009 und VGE VD.2009.635 vom 2. Dezember 2009).
1.3.2Diese Voraussetzungen erfüllen die unter den Ziffern 2 bis 6 der Rechtsbegehren des Rekurrenten gestellten Feststellungsbegehren nicht. Diese beziehen sich auf Vorfragen des Antrages auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung im vorinstanzlichen Verfahren, weshalb ihnen keine selbständige Bedeutung zukommt.
In Rechtsbegehren 7 verlangt der Rekurrent den Beizug seiner «Eingabe vom 26. Februar 2020», ohne diese allerdings beizulegen oder wenigstens zu spezifizieren. Soweit sich die Eingabe bei den Akten des Straf- und Massnahmenvollzugs befindet, wird sie ohnehin berücksichtigt. Andernfalls wäre der Rekurrent gehalten gewesen, eine Kopie beizulegen.
1.4Ebenfalls nicht eingetreten werden kann auf das in der Rekursbegründung (S. 10) enthaltene Begehren auf Ausrichtung einer Genugtuung oder eines «Ersatzschadens». Entschädigungsforderungen sind gemäss § 6 Abs. 1 des Gesetzes über die Haftung des Staates und seines Personals (Haftungsgesetz [HG], SG 161.100) auf dem Weg des Zivilprozesses beim Zivilgericht geltend zu machen. Das Verwaltungsgericht ist dazu im Beschwerdeverfahren nicht zuständig (VGE VD.2019.131 vom 2. Juni 2020 E. 1.2.4).
1.5Die Kognition des Verwaltungsgerichts richtet sich nach § 8 VRPG. Demnach hat dieses zu prüfen, ob die Vorinstanz den Sachverhalt unrichtig festgestellt, wesentliche Form- und Verfahrensvorschriften verletzt, öffentliches Recht nicht oder nicht richtig angewendet oder von dem ihr zustehenden Ermessen unzulässigen Gebrauch gemacht hat. Das vorinstanzliche Verfahren beim Justiz- und Sicherheitsdepartement war im Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Justizvollzugsgesetzes (JVG, SG 258.200) am 1. Juli 2020 bereits hängig, sodass dessen neue Zuständigkeitsregeln nach den allgemeinen intertemporalen Grundsätzen nicht zur Anwendung kommen.
1.6Nachfolgend findet eine Auseinandersetzung mit den im Rekursverfahren vorgebrachten Argumenten, Rügen und Anträgen insoweit statt, als diese überhaupt relevant für die Beurteilung des Rekurses sind. Der Gehörsanspruch ist gewahrt, denn die Behörde muss sich nicht mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzen und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegen; sie darf sich auf die für den Entscheid wesentlichen Argumente beschränken (Rhinow/Koller/Kiss/Thurnherr/Brühl-Moser,Öffentliches Prozessrecht, 3. Auflage 2014, Rz 343 ff.; BGE 134 I 83, 88 f. E. 4; 136 I 184, 188 E. 2.2.1).
E. 2
Gegenstand desvorinstanzlichenRekursverfahrens ist die Verfügung des Straf- und Massnahmenvollzug vom 11. Dezember 2019, mit welcher der Rekurrent rückwirkend per 5. Dezember 2019 in die Sicherheitsabteilung A der Interkantonalen Strafanstalt X eingewiesen worden ist. Einem allfälligen Rekurs gegen diese Verfügung hat der Straf- und Massnahmenvollzug die aufschiebende Wirkung entzogen. Zur Begründung erwog der Straf- und Massnahmenvollzug, dass sich der Rekurrent seit 10. Oktober 2019 im Rahmen des vorzeitigen Strafvollzugs im Normalvollzug der Strafanstalt X befinde, nachdem er sich zuvor in der Justizvollzugsanstalt Y und im Gefängnis Z befunden habe. Gemäss Mitteilung von Dr. med. [...], FMH Psychiatrie, Psychotherapie, Psychiater der JVA X, können die Suizidalität des Rekurrenten sowie seine Selbst- und Fremdgefährlichkeit nicht eingeschätzt werden, weshalb die Sicherheit und Betreuung in der JVA X nicht mehr gewährleistet werden könne. Nach Versetzungen in eine Krisenintervention in den Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) [...] und auf die Spezialstation des Untersuchungsgefängnis [...] habe der Rekurrent gemäss Mitteilung der JVA X vom
E. 4
4.1Mit seinem Rekurs bestreitet der Rekurrent zunächst als unrichtige Sachverhaltsfeststellung die vorinstanzliche Feststellung, wonach er die Äusserung von Suizidabsichten nicht bestritten habe. Er verweist darauf, sich davon distanziert zu haben. Er habe gegenüber der JVA X, dem Straf- und Massnahmenvollzug und der Vorinstanz glaubhaft «ausdrücklich und ganz eindeutig» erklärt, dass er nicht vorhabe, sich umzubringen. Er bestreitet, damit gedroht zu haben, sich eine Treppe hinunterfallen zu lassen oder sich aus grosser Höhe hinunter zu stürzen. Zudem könne man sich mit einem Treppensturz gar nicht töten und sich in der Anstalt gar nicht aus grosser Höhe stürzen.
Weiter macht der Rekurrent geltend, seine Einweisung in die Einzelhaft beruhe nicht auf einem Bericht eines Psychiaters, sondern sei vor seiner Rückkehr in die Anstalt X bereits verschwörerisch zwischen Vizedirektor und SMV entscheiden worden, was aus einer Aktennotiz vom 2. Dezember 2019 hervorgehe.
4.2Zutreffend erscheint, dass sich der Rekurrent nunmehr von Suizidabsichten distanziert (vgl. Mailverkehr JSD / JVA X vom 28. Mai 2020, Akten SMV, act. 9/2 Teil 2 S. 21). Die Distanzierung von Suizidabsichten ist aber nicht das Gleiche wie die Bestreitung ihrer früheren Äusserung. Solche wie auch selbstverletzendes Verhalten werden in den Akten mehrfach belegt. Mit Schreiben vom 28. November 2019 hat der Anstaltspsychiater ausgeführt, er habe den Rekurrenten im Rahmen einer Krisenintervention psychiatrisch beurteilt, wobei seine Suizidalität derzeit nicht abschliessend habe beurteilt werden können. Er sehe aber eine akute Selbst- und möglicherweise Fremdgefährdung (Akten SMV, act. 9/2 Teil 2 S.353). Zudem beruht der Antrag der JVA X vom 9. Dezember 2020 auf der eigenen Äusserung des Rekurrenten, Suizid begehen zu wollen, wenn er nicht in eine Isolationszelle verlegt werde, wobei nach Rücksprache mit dem Anstaltspsychiater eine Selbstgefährdung nicht habe ausgeschlossen werden können (Akten SMV, act. 9/2 Teil 2 S. 338). Zudem macht der Rekurrent selber geltend, noch am 4. Dezember 2019 den Wunsch geäussert zu haben, in der Psychiatrie [...] zu sein, sich also als psychisch in hohem Masse verletztlich bezeichnet zu haben.
Dem Verhalten des Rekurrenten wird ein stark appellativer Charakter zugeschrieben, sodass nach erfolgreicher oder erfolgloser Zielerreichung jeweils eine Distanzierung möglich war. Er zeige damit «eher manipulative Strategien in Form von Problemlösungsstrategien» (vgl. Therapieverlaufsbericht [...] vom 20. Mai 2020, Akten SMV, act. 9/2 Teil 2 S. 27 ff.). Diese Einschätzung entspricht der gerichtsnotorischen Tatsache, dass dem Rekurrenten auch schon in der Vergangenheit fachgutacherlich manipulatives Verhalten attestiert worden ist (vgl. VGE VD.2016.169 vom 23. Juli 2017 E. 2.4.2). Weiter wurde ihm weiterhin eine «sehr geringe Frustrationstoleranz» attestiert (Therapieverlaufsbericht [...] vom 20. Mai 2020, Akten SMV, act. 9/2 Teil 2 S. 27 ff.). Offen als Manipulation bezeichnet der Rekurrent seine eigenen Selbstmordäusserungen selber, wenn er angibt, diese bloss ausgesprochen zu haben, um sich einem Termin mit dem Staatssekretariat für Migration respektive auf der [...] Botschaft zu entziehen (Vollzugsbericht JVA X vom 27. April 2020, Akten SMV, act. 9/2 Teil 2 S. 107 ff.; Stellungnahme des Rekurrenten vom 10. Dezember 2019, Akten SMV, act. 9/2 Teil 2 S. 339). Auch im Rahmen seiner psychiatrischen Betreuung gab er wiederholt an, früh gelernt zu haben, mittels Lügen weiter zu kommen (Therapieverlaufsbericht [...] vom 20. Mai 2020, Akten SMV, act. 9/2 Teil 2 S. 27 ff., Behandlungsbericht UPK vom 18. Oktober 2019, Akten SMV, act. 9/2 Teil 2 S. 370 ff.). Daraus folgt, dass der Rekurrent Suizidabsichten geäussert hat, sich nunmehr davon aber distanziert.
Vor dem Hintergrund der psychischen Pathologie des Rekurrenten müssen Selbstmordäusserungen trotz manipulativen Tendenzen aber erst genommen werden. So diagnostizierten die UPK mit Behandlungsbericht vom 18. Oktober 2019 (Akten SMV, act. 9/2 Teil 2 S. 370 ff.) aufgrund der konsiliarpsychiatrischen Betreuung des Rekurrenten während seinem Aufenthalt im Gefängnis Z eine emotional-instabile Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ (ICD-10: F60.31) und verwiesen auf eine posttraumatische Belastungsstörung (ICD-10: F43.1). Diese Einschätzung entspricht der Diagnose gemäss dem forensisch-psychiatrischen Gutachten der UPK vom 29. Juli 2016 (vgl. Bericht UPK vom 2. September 2019, Akten SMV, act. 9/2 Teil 2 S. 386f.). Auch gemäss dem Therapiebericht [...] kann aus fachpsychologischer Sicht beim Rekurrenten das Vorliegen einer dissozialen Persönlichkeitsstörung (ICD-10: F60.2) nicht ausgeschlossen werden (Therapieverlaufsbericht [...] vom 20. Mai 2020, Akten SMV, act. 9/2 Teil 2 S. 27 ff.).
Vor diesem Hintergrund müssen geäusserte Suizidabsichten ernst genommen werden, auch wenn sie später als Manipulationsversuche bezeichnet und wieder zurückgenommen werden. Zu keinem anderen Schluss führt die Aktennotiz des SMV vom 2. Dezember 2019 (Akten SMV, act. 9/2 Teil 2 S.344). Demgemäss hat die Anstalt den SMV darauf hingewiesen, dass es nach dem Wiedereintritt des Rekurrenten in die JVA X nach Einschätzung des Anstaltspsychiaters erneut zu einer krisenhaften Entwicklung kommen könne, weshalb eventuell eine Einweisung in die Sicherheitsabteilung angezeigt sein könnte. Entgegen der Auffassung des Rekurrenten belegt dies keinen Komplott vor seinem Wiedereintritt, sondern vielmehr dessen verantwortungsvolle und fachärztliche Begleitung durch die Anstalt.
4.3Schliesslich ist auch auffällig, dass sich der Rekurrent ausserhalb dieses Verfahrens zu seinem hier vorgetragenen Standpunkt in offenen Widerspruch gestellt hat. So hat er sich gemäss Akten bereits im Rahmen der Gewährung des rechtlichen Gehörs zur Verlängerung seiner Einweisung mit der Empfehlung der Anstalt, den Aufenthalt im Einzelvollzug fortzusetzen, einverstanden erklärt und angegeben, dass er im Einzelvollzug zu Ruhe gekommen sei und es ihm viel besser gehe (Vollzugsbericht JVA X vom 26. Mai 2020, Akten SMV, act. 9/2 Teil 2 S.33; Anhörung Rekurrent vom 14. Mai 2020, Akten SMV, act. 9/2 Teil 2 S. 36). Gemäss der Verfügung des SMV vom 9. Juni 2020 habe er angegeben, nach seinen gerichtlichen Angelegenheiten einen Wechsel in den Kleingruppenvollzug der Sicherheitsabteilung B anstreben zu wollen. Entsprechend erklärte er mit Schreiben vom 5. Juni 2020, im Einzelvollzug der Sicherheitsabteilung der JVA X verbleiben zu wollen, da er sich für den Übertritt in den Kleingruppenvollzug noch nicht bereit fühle und sein Vollzugsverhalten nicht gefährden wolle (Akten SMV, act. 9/2 Teil 2 S. 23). Am 29. Mai 2020 verweigerte er gerichtsnotorischerweise zunächst die Verlegung in das Untersuchungsgefängnis [...] zwecks Teilnahme an der Hauptverhandlung im Verfahren VD.2019.[...] vom 2. Juni 2020 (vgl. Akten SMV, act. 9/2 Teil 2 S. 14; Mail X vom 5. Juni 2020, Akten SMV, act. 9/2 Teil 2 S. 18, Mails JVA X vom 28./29. Mai 2020, Akten SMV, act. 9/2 Teil 2 S. 20 f). Der Rekurrent gilt nach Auskunft der JVA denn auch weiterhin als psychisch auffälliger Häftling (vgl. Aktennotiz SMV vom 29. Mai 2020, Akten SMV, act. 9/2 Teil 2 S. 24).
E. 5
5.1Weiter rügt der Rekurrent die von der Vorinstanz vorgenommene Interessenabwägung und die Verhältnismässigkeit der Massnahme.
In diesem Zusammenhang macht er geltend, für einen einsamen Rundgang im «eingemauerten Hof» bereits um 6.30 Uhr aufstehen und sich melden zu müssen. Er werde dann von drei Personen zur viertelstündigen Dusche begleitet. Ansonsten sei er 24 Stunden «eingemauert eingesperrt». Er habe keine Möglichkeit, seine Ehefrau, die er am [...] 2019 geheiratet habe, zu sehen, was mit COVID-19 begründet werde. Die Möglichkeit, ihn von 8.00 bis 9.00 Uhr zu besuchen, setze eine Taxifahrt von [...] in die JVA und eine Hotelübernachtung voraus. Zudem gebe es keine Möglichkeit, seine Ehegattin unbeaufsichtigt in einem Zimmer zu sehen.
Schliesslich weist er darauf hin, dass gemäss dem Vollzugsbericht vom 27. April 2020 «durch die Reizabschirmung im Einzelfall (�) nach wenigen Wochen eine Verbesserung seines psychischen Zustandes» habe beobachtet werden können. Darin werde auch darauf hingewiesen, dass er sich klar von den gemachten Äusserungen betreffend Suizid distanziert und die Aussagen nur gemacht habe, um sich dem bevorstehenden Termin mit dem Staatssekretariat für Migration zu entziehen.
5.2Die Vermeidung einer Selbstgefährdung im Strafvollzug entspricht mit den Erwägungen der Vorinstanz im Strafvollzug einem hohen öffentlichen Interesse. Vorliegend muss trotz den Distanzierungen von Suizidabsichten und der im geschützten Rahmen eingetretenen Beruhigung des Rekurrenten aufgrund seiner psychischen Grunderkrankung und dem bisherigen Verlauf seiner Vollzugsbiographie in vorläufiger und summarischer Beurteilung weiterhin von einer erheblichen Selbstgefährdung und Überforderung im ungeschützten Vollzugsrahmen ausgegangen werden.
Mit der Vorinstanz ist festzustellen, dass die Einschränkung der persönlichen Freiheit durch das Setting der Sicherheitsabteilung A zwar schwer wiegt. Diese wurde aber ausserhalb dieses Verfahrens auch vom Rekurrenten selber als entlastend begrüsst, was diese Belastung zu relativieren vermag. Zudem steht dem Rekurrenten gemäss dem jüngsten Vollzugsbericht auch der Zugang zum Fitnessraum offen, was das von ihm beschriebene Regime weiter etwas lockert (Vollzugsbericht JVA X vom 26. Mai 2020, Akten SMV, act. 9/2 Teil 2 S.33). Soweit sich der Rekurrent darauf beruft, seine Gattin nur begleitet sehen zu können, ist festzustellen, dass diese den Rekurrenten nach der Hochzeit gar nicht mehr besucht hat (Vollzugsbericht JVA X vom 26. Mai 2020, Akten SMV, act. 9/2 Teil 2 S.33). Auch Besuche seiner Tochter stehen gerichtsnotorischerweise nicht zur Diskussion.
5.3Schliesslich legt der Rekurrent aufgrund dieser Erwägungen nicht ansatzweise dar, inwiefern die Erfolgsaussichten seines Rekurses im vorinstanzlichen Verfahren klarerweise positiv sein sollten.
5.4Zusammenfassend und abschliessend ist festzuhalten, dass die Voraussetzungen zum Entzug der aufschiebenden Wirkung erfüllt gewesen sind. Bei einer Entlassung aus der Sicherheitsabteilung hätte gemäss Akten die Gefahr einer Selbstgefährdung und somit ein schwerer Nachteil gedroht, welcher durch die sofortige Vollstreckbarkeit der angefochtenen Verfügung hat abgewendet werden können. Es hat somit ein gewichtiges öffentliches Interesse an der sofortigen Vollstreckung der angefochtenen Verfügung bestanden. Die privaten Interessen des Rekurrenten vermögen dieses nicht zu überwiegen. Die Erfolgsaussichten des Rekurses sind, bei summarischer Beurteilung, nicht eindeutig positiv gewesen. Die Vorinstanz hat somit den Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung zu Recht abgelehnt.
5.5Es wird im Übrigen nicht verkannt, dass der Vollzug in der Sicherheitsabteilung A eine stärkere Einschränkung der Freiheitsrechte des Rekurrenten mit sich bringt, was eine länger andauernde Unterbringung dort nicht unproblematisch erscheinen lässt. Aus den Akten ergibt sich aber klar, dass von Seiten des Straf- und Massnahmenvollzugs und der Vollzugsanstalt seit geraumer Zeit Bestrebungen bestehen, dass der Rekurrent rasch in eine andere Abteilung, konkret in den Kleingruppenvollzug B, übertreten kann.
E. 6
Daraus folgt, dass der angefochtene Zwischenentscheid in summarischer Beurteilung nicht zu beanstanden und folglich zu bestätigen ist.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt der Rekurrent die Kosten des Verfahrens mit einer Gebühr von CHF 500.�. Aufgrund seiner unbestrittenen Hablosigkeit kann ihm aber die unentgeltliche Prozessführung bewilligt werden, weshalb diese Gebühr zu Lasten des Staates geht.
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